
AGB Babyzeit


1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle Leistungen, die die 
Kursleiterin Anne Diercks im Rahmen des Kurses „Babyzeit“ gegenüber der 
Kursteilnehmer:in erbringt.


2. Leistungen und Vertragsabschluss, Leistungsänderungen

Der Kurs „Babyzeit“ in der Hebammenpraxis Am Alsterlauf wird über die 
Onlineanmeldefunktion gebucht. 

Im Falle der Onlinebuchung erhalten Vertragspartner:innen eine Bestätigung über den 
Eingang der Buchung per Email (Buchungsbestätigung). Der Vertrag zwischen der 
Hebammenpraxis Am Alsterlauf und dem/r Vertragspartner/in kommt mit Zugang der 
Buchungsbestätigung zustande.

Mit der verbindlichen Anmeldung über die Onlineanmeldefunktion werden die AGBs 
anerkannt.

Der Hebammenpraxis Am Alsterlauf wird das Recht eingeräumt, einzelne Kursstunden bei 
Bedarf kurzfristig zu verlegen oder durch eine Ersatzperson durchführen zu lassen.

Die Hebammenpraxis Am Alsterlauf behält sich vor, den Kurs kurzfristig abzusagen, wenn 
sich nicht genug Teilnehmer:innen gefunden haben, oder zwingende Gründe (etwa 
Krankheit der Kursleiterin) bestehen.


3. Kursgebühr und Zahlungsbedingungen

Die Kursgebühr beträgt 105€, für insgesamt 5 Einheiten à 90 Minuten. Der Betrag ist vor 
Kursbeginn zu entrichten. Die Zahlung der Kursgebühr ist 4 Wochen vor Kursbeginn fällig.

Zahlung auf folgendes Konto:

Hebammenpraxis am Alsterlauf

IBAN DE05 1203 0000 1056 2118 97

BIC BYLADEM1001

Die Hebammenpraxis Am Alsterlauf behält sich das Recht vor, bei einer verspäteten 
Zahlung oder Nichtzahlung von dem Vertrag zurückzutreten und den/die Teilnehmer/in von 
der Teilnahme an dem Kurs auszuschließen.


4. Rücktritt

Eine schriftliche Absage des Kurses durch den/die Teilnehmer/in ist bis zu vier Wochen vor 
Kursbeginn möglich. Danach wird dieser ihm/ihr in Rechnung gestellt, wenn der Platz nicht 
durch eine/n andere/n Teilnehmer/in besetzt werden kann.

Versäumte Kursstunden werden nicht erstattet. Es ist unerheblich aus welchem Grund die 
Teilnahme nicht erfolgt. Die einzelnen Kursstunden bauen aufeinander auf, daher ist es 
nicht möglich, eine Teilnehmerin während des laufenden Kurses durch eine andere zu 
ersetzen.




5. Kündigung

Die Leistungszeit des Vertrages beginnt mit der Erbringung der Leistung, d.h. mit dem 
Kursbeginn und endet mit der Erfüllung der vereinbarten Leistung durch die Kursleiterin. 
Ein ordentliches Kündigungsrecht besteht weder nach Vertragsabschluss noch während der 
Leistungszeit des Vertrages, d.h. ein laufender Kurs kann nicht gekündigt werden.

Eine Kündigung nach § 626 und § 627 BGB ist nur möglich aus Gründen, die der/ die 
jeweils andere Vertragspartner/in verursacht hat.


6. Teilnahmevoraussetzungen und Haftung

Die Teilnahme am Kurs „Babyzeit“ erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. 
Der/Die Kursteilnehmer/in übernimmt die Verantwortung für seine/ihre Gesundheit und die 
Gesundheit seines/ihres Kindes. Körperliche Beeinträchtigungen oder Krankheiten sind der 
Kursleiterin rechtzeitig mitzuteilen. Für entstandene Personen- oder Sachschäden sowie den 
Verlust von mitgebrachten Gegenständen oder Geld haftet die Hebammenpraxis Am 
Alsterlauf nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Kursleiterin. Sachbeschädigungen 
in den Unterrichtsräumen werden auf Kosten der Person behoben, die sie verursacht hat. 
Alle Verletzungen und Unfälle sind aus versicherungsrechtlichen Gründen unverzüglich der 
Kursleiterin mitzuteilen. Nachträgliche Meldungen werden von der Versicherung nicht 
berücksichtigt. Weitergehende Ansprüche gegen die Kursleiterin sind in diesem 
Zusammenhang ausgeschlossen.


7. Datenschutz

Die im Rahmen der Kursanmeldung erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich für die Organisation und Durchführung des Kurses sowie die Abrechnung mit 
dem/der Kursteilnehmer/in genutzt.


8. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Regelung 
tritt eine angemessene Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Klausel am nächsten kommt.


